
Aktualisierte Fassung der 
 

Satzung über die Festlegung der Grundschulbezirke der Gemeinde Käbschütztal 
 
 
die hier vorliegende vollständige Fassung berücksichtigt folgende Änderungen: 
 
Beschluss-Nr. 49-4/95 vom 27.03.95    Inkrafttreten am 11.03.1997 
 
Beschluss-Nr. 15-2/97 vom 24.02.97    Inkrafttreten am 09.12.1997 
 
 
Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung vom 21. April 1993 (Sächs.GVBl. S. 301) 
zuletzt geändert durch Gesetze vom 19. Juli 1993 (Sächs.GVBl. S. 577) und 30. Oktober 1993 
(Sächs.GVBl S. 937) sowie des § 25 des Sächsischen Schulgesetzes vom 03. Juli 1991 (Sächs.GVBl. 
S. 213) hat der Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal am 27. 03. 1995 mit BS-Nr. 49-4/95 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Einteilung in Grundschulbezirke 
 
Die Gemeinde Käbschütztal bildet einen einheitlichen Grundschulbezirk. 
 

§ 2 Gleitende Aufhebung der Grundschule Niederjahna 
 
(1) Die jetzigen Klassen 1, 2 und 3 der Grundschule Niederjahna werden im Schuljahr 1998/99 
weiterhin in  
      Niederjahna beschult. 
(2) Ab dem Schuljahr 1999/2000 wird die Grundschule Niederjahna geschlossen. 
     Die noch verbleibenden Klassen 3 und 4 werden zu diesem Zeitpunkt in die Grundschule Krögis 
über- 
      nommen. 
(3) Die Kinder der Ortsteile Gasern und Schletta können aufgrund der bestehenden 
Verkehrsanbindung eine 
      Grundschule in Meißen besuchen.  
 
 
Aufgrund der geringen Geburtenzahl wird ab dem Schuljahr 1998/99 jeweils die Klasse 1 in der 
Grundschule Krögis eingeschult. 
 

§  3  Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Krögis, den 
 
 
 
 
 
Klingor 
Bürgermeister 
 


